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I II III IV V VI VII Zuordnun
g

ART UND UMFANG DER TÄTIGKEIT SCHWIERIG-
KEITSGRAD 

DER TÄTIGKEIT

SELBSTÄNDIG-
KEIT DES 

HANDELNS

REICHWEITE DES HANDELNS DIENSTLICHE 
BEZIEHUNGEN 

ZU DRITTEN

WEISUNGSBEFUGNIS UND 
VERANTWORTUNG FÜR

FREMDES HANDELN

ZUSÄTZLICHE 
ANFORDERUN-

GEN
Die Tätigkeit  

umfaßt
Die Tätigkeit  

ist  
überwiegend

(>  50%)

Die Tätigkeit  
umfasst  ein

Die Tätigkeit  
er fordert  in der  

Regel

Das Handeln  
wirkt  sich  über -

wiegend  aus
(>  50%)

Das Handeln  
ist  verbindlich

Die 
dienstlichen  
Beziehungen  

zu Dritten

Weisungsbe -
fug nis und  Ver -
ant wortung  für  

fremdes  
Handeln

Zahl  der  unter -
stellten  

Mitarbei -
ter/innen

Hinweis:  Nr. 5 
und  6 dür fen  
nur  alternativ  
ange wendet  
wer den.

Punkt
e

BesGr
p

a b c a b a b

1. gleichförmige,  
einfache  Verrich -
tungen

0

2. gleichartige  Vor-
gänge

1

3. fast  nur  gleichar -
tige  Vorgänge
(>  80%)

2

4. häufig  ver schie -
denartige  Vor-
gänge
(>  30 bis 50%)

3

5. überwiegend  
ver schieden -
artige  Vorgänge
(>  50 bis 80%)

5

6. fast  nur  ver -
schie denartige  
Vorgänge  (>  
80%)

6

1. ausführend

1

2. vorbereitend  
oder  kontrol -
lierend

4

3. entscheidend  
(bei  Routine -
entschei dungen  
oder  einem  
durch  Entschei -
dungszu stän -
digkeiten  von  
Vorgesetzten  
nicht  nur  uner -
heblich  einge -
schränktem  [bis  
zu 25%]  Ent -
schei dungsrah -
men)

6

4. entscheidend  
(bei  weiterge -
hender  Ent -
scheidungszu -
ständigkeit)

8

5. leitend

10

1. kleineres,  klar  
abgegrenztes  
Aufga benge biet

1

2. kleineres  Aufga-
bengebiet  oder  
ein  größeres,  
klar  ab-
gegrenztes  
Aufga ben gebiet

2

3. größeres  Aufga-
bengebiet

4

4. ein  umfang -
reiches  oder  
mehrere  größere  
Aufga benge biete

7

1. Ausbildung  zum  
einfa chen  Dienst

5

2. Ausbildung  zum  
mitt leren  Dienst

8

3. Ausbildung  zum  
gehobe nen  
Dienst

15

4. Ausbildung  zum  
höheren  Dienst

38

1. Eigene  Entschlie -
ßungen  sind  aus-
geschlossen.

0
2. Eigene  Entschlie -

ßungen  sind  na-
hezu  ausge -
schlossen.(nicht  
mehr  als 10%)

1
3. Die Erledi gung  

der  Arbeiten  ist  
über wiegend   (>  
50%)  durch  Vor-
schriften  oder  
Dienstan weisun -
gen  gere gelt.  Ei-
gene  Entschlie -
ßungen  sind  in  
begrenztem  Um-
fang  möglich.
(>  10 bis 25%)

2
4. Die Erledi gung  

der  Arbeiten  ist  
noch  erheb lich  
durch  Vor-
schriften  und  
Dienstan weisun -
gen  geregelt  
(>  25%).  Eigene  
Entschlie ßungen  
sind  häufiger  
mög lich  und  not -
wendig.  
(>  25 bis 50%)

3
5. Die Erledi gung  

der  Arbeiten  ist  
über wiegend  der  
Entschlie ßung  
des Dienstpo -
steninha bers  
überlassen.
(>  50 bis 80%)

6
6. Die Erledi gung  

der  Arbeiten  ist  
in  fast  allen  Fäl-
len  der  Ent -
schließung  des 
Dienstpo -
steninha bers  
überlassen.

1. verwaltungs -
intern  auf  den  
Bereich  der  ei -
genen  Behörde

1

2. verwaltungs -
intern  auf  den  
Bereich  der  ei -
genen  Behör de,  
wenn  die  Bear -
bei tung  grund -
sätz licher  Fragen  
dem  
Dienstposten  
das Gepräge  gibt
(≥  30%)

3

3. gegenüber  der  
Bevölkerung

5

4. ver -
waltungsintern  
über  den  Bereich  
der  eigenen  Be-
hörde  hinaus  ge-
staltend  auf  
andere  Be-
hörden

8

5. auf  die  gesamte  
Bevöl kerung  
Ham burgs  oder  
verwal tungs -
intern  auf  die  
gesamte  
Hambur ger  
Verwaltung

10

1. nicht  oder  in  
uner hebli chem  
Umfang
(unter  25%)

0

2. teilweise
(25  bis 50%)

1

3. überwiegend
(>  50 bis 80%)

2

4. in  fast  allen  
Fällen
(>  80%)

3

1. stellen  an den  
Dienstpo -
steninha ber  
keine  zusätz li -
chen  Anfor -
derun gen

0

2. stellen  an den  
Dienstposten -
inha ber  zu-
sätzliche  An-
forderungen,  
set zen jedoch  
kein  besonde res 
Verhand -
lungsgeschick  
voraus

2

3. setzen  Verhand -
lungsgeschick  
vor aus,  um  bei  
stritti gen  
Angele genhei ten  
eine  Einigung  
her bei führen  zu 
kön nen

3

4. setzen  Verhand -
lungsgeschick  
und  Überzeu -
gungs vermögen  
voraus,  um  bei  
schwieri gen  
Ausein anderset -
zungen  eine  Eini -
gung  herbei -
führen  zu 
können

4

1. Es besteht  keine  
Wei-
sungsbefugnis.

0

2. Die Weisungsbe-
fugnis  be-
schränkt  sich  auf  
den  Ge-
schäftsab lauf.

1

3. Es werden  Hin-
weise  zur  sachli -
chen  Lösung  der  
Aufgaben  gege-
ben,  ohne  daß 
jedoch  ein  Wei-
sungs recht  be-
steht.

2

4. Befugnis,  an-
deren  zur  Er-
ledigung  der  
Aufgaben  
Weisun gen  zu 
erteilen.  Ver-
antwortung  für  
sachgerechte  
und  zeitge rechte  
Erledi gung  der  
Arbeiten  ande -
rer.

3

5. wie  Nr.  4;  
darüber  hinaus 
wird  Verant wor -
tung  für  die  
Koordinierung  
der  Arbei ten  
unterstell ter  
selbständiger  Ar-
beits grup pen  der  
glei chen  
Behörde  und  für  
den  Personalein -
satz  über nom -

1. 0 - 1

0
2. 2 - 5

1

3. 6 - 15

2

4. 16 - 30

3

5. 31 - 50

4

6. 51 - 100

5

7. 101 - 200

6

8. > 200

10

1. Tätigkeiten  müs -
sen über wiegend  
innerhalb  kur zer  
Frist  ohne  Vorbe -
rei tung  erle digt  
werden.

2
2a. Vertretung  

eines  Vor-
gesetzten  mit  
entschei -
dender  Tä-
tigkeit
(Ib,  Nr. 4)

1
2b. Vertretung  

eines  Vor-
gesetzten  mit  
leitender  
Tätig keit  (Ib,  
Nr. 5)

3

3. Die Aufgaben  er -
fordern   in 
wesent lichen  
Bereichen  be-
sondere  Initia -
tive

3

4. langjährige  
Berufs-  und  
Verwaltungs er -
fahrung  nach  
Abschluss  der  
Ausbil dung

4

5. besonders  
schwie rige  
Aufgaben  (bei  
Merkmalreihe  I - 
VI nicht  be-
rücksich tigt),  
jedoch  nur  
kleiner  Teil  des 
Aufga -
bengebietes

4

≥  88

≥  77

≥  57

≥  49

≥  40

≥  26

≥  21

≥  16

A 16

A 15

A13

A 12

A 11

A9

A 8

A 7
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(>  80%)

7
men.

4
6. Schwierige  Son-

derauf gaben,  die  
in  Merkmalrei -
hen  
I - VI nicht  
bewertet  wurden

4
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